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Pogrome und Rechtlosigkeit in Rußland

Juden ist offensichtlich. Und doch sind sie in Rußland keine Aus¬
länder, vielmehr bilden sie bereits seit hundert Jahren einen Bestand¬
teil des russischen Reiches. Selbst die Geschichte der sie betreffenden
Gesetzgebung, obwohl diese zumeist von härtester Beurteilung der
Juden bestimmt gewesen war, lehrt uns, daß es nur einen einzigen
Ausweg gibt, den der Befreiung, einen Weg, auf dem die Juden,
unter den Schutz der gleichen Gesetze gestellt, sich mit der gesamten
Reichsbevölkerung eins fühlen werden. Das System der Unterdrük-
kungsmaßnahmen und Ausnahmebestimmungen muß von einem Sy¬
stem allmählich durchzuführender befreiender und gleichstellender
Gesetze abgelöst werden, doch empfiehlt es sich, bei der Lösung der
jüdischen Frage mit größter Vorsicht und schrittweise vorzugehen“.

So waren der von einem Pobjedonosszew und Tolstoj inspirierten
Regierungspolitik im Schoße der Bürokratie selbst Widersacher er¬
standen. Bileam, der dazu aufgefordert worden war, die Judenheit
zu verfluchen, segnete sie. Allerdings stand der für „schrittweise“
durchzuführende Reformen eintretenden KommissionsmeWheit eine
Minderheit gegenüber, die sich für das bestehende System ausge¬
sprochen hatte. Infolge dieser Unstimmigkeiten zögerte die Kommis¬
sion, ihre Beschlüsse der Regierung zu unterbreiten. Als das Jahr
1888 bereits zur Neige ging, beschloß sie, auch noch Vertreter der
jüdischen Öffentlichkeit als „Sachverständige“ zu hören. Die Auf¬
forderung erging an mehrere Wortführer der Judenheit Petersburgs
und der Provinz, die sich schon in der Konferenz von 1882 recht
kleinlaut geäußert hatten (oben, § i5). Die Sachverständigen wurden
vornehmlich über die innere Organisation der Judenheit befragt, dar¬
über, ob es auch wirklich keinen „Geheimkahal“ gebe, wofür die
Eingänge aus der „Korobka-Steuer“ verwendet würden u. dgl. Die er¬
teilte Auskunft war, wie kaum gesagt zu werden braucht, auf einen
apologetischen Ton gestimmt; die jüdischen Politiker ließen die auto¬
nome Gemeindeorganisation ohne Bedenken fallen und wollten nur
die eng bemessene, von der Regierung streng kontrollierte Selbst¬
verwaltung weiter gesichert wissen. Den Sachverständigen wurden
auch noch manche die Rechtsverhältnisse der Juden betreffende Fra¬
gen vorgelegt, doch geschah dies alles bloß zum Schein. Inzwischen
war es nämlich bekannt geworden, daß die Kommissionsmehrheit
keine Aussicht habe, mit ihren Ansichten durchzudringen. In den
Amtsstuben raunte man sich zu, daß sich Alexander III. höchst¬
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